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RS OGH 1976/10/18 Ds6/76, 10Os3/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1976

Norm

StGB §11 G

StPO §134

Rechtssatz

Eine verbrecherische Handlungsweise stellt regelmäßig eine noch innerhalb der Normalbreite liegende Abweichung

von durch schnittlicher Denkungsart und Entschlußfassung dar, ohne daß schon daraus mangels besonderer

konkreter Anhaltspunkte auf eine aufhebende oder einschränkende abnormale geistige Verfassung geschlossen

werden könnte.
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